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Grüngutsammlung 2026 – Fortführung Angebot 
 
In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Homberg und Teuf-
fenthal wird die gemeinsam organisierte Grünabfuhr auch 
2026 angeboten. Die Durchführung erfolgt unter Einsatz ei-
nes Kehrichtfahrzeugs der Frutiger Transporte AG, Steffis-
burg. 
 
Bereitstellung 
Das Grüngut ist in maschinell leerbaren normierten Grüngut-
Containern zu 140-, 240- oder 770-Liter bereitzustellen. 
Keine losen Abfälle, Keine Säcke. 
Empfehlung Frutiger AG für Privathaushalte: 240-Liter-Grüngutcontainer 
 
Die Gemeinde stellt an den jeweiligen Sammelplätzen* mehrere 770-Liter Grüngut-
Container zur Verfügung. Es steht den Einwohner*innen jedoch frei, eigene, private 
Grüngut-Container anzuschaffen (bitte Container beschriften) und am Abfuhrtag bei 
den Sammelplätzen zu deponieren (keine 120-Liter-Container, da maschinelle Lee-
rung nicht möglich ist. 
 
Baum-/Strauchschnitt darf gebündelt bereitgestellt werden max. 1 Meter lang und 15 
kg schwer. Für die Bündelung von Grünmaterial darf nur Naturfaserschnur (bspw. 
Hanfschnur) verwendet werden, die zu 100% biologisch abbaubar ist. 
 
Bei Fragen zur Bereitstellung des Grüngutes dürfen Sie sich direkt an Walter Fahrni, 
Chauffeur Frutiger Transporte AG, Mobile 079 505 87 45, wenden.  
 
 
*Sammelplätze 
Das Grüngut ist am Sammeltag bis spätestens 08:00 Uhr oder am 
Vorabend bei einem zentralen Sammelplatz bereitzustellen. Es 
werden folgende 3 zentralen Sammelplätze bedient: 
 
- beim Kirchgemeinde Parkplatz Buchen 
- Friedhof Buchen 
- Schulhaus Horrenbach, Horrenbach 79b 
 
 
Sammeldaten 2026 
 

Mittwoch, 15. April Mittwoch, 09. September 
Mittwoch, 13. Mai Mittwoch, 07. Oktober 
Mittwoch, 17. Juni Mittwoch, 11. November 
Mittwoch, 29. Juli 

 
 
Gebühren 
Ebenfalls in diesem Jahr werden keine Grüngut-Gebühren erhoben. Die Einführung von 
Gebühren in den Folgejahren bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
 



 

 

 

 

 

Das gehört nicht in die Grünabfuhr: 

– Verpackte Lebensmittel 

– Speisereste und verdorbene Nahrungsmittel 

– Kaffee- und Teekapseln (auch kompostierbare) 

– Kompostierbares Geschirr 

– Zigarettenstummel und Aschenbecherinhalte 

– Altholz (behandelt oder unbehandelt) 

– Problempflanzen und Neophyten gem. schwarzer Liste des Kt. BE 

– Infektiöser Abfall (Binden, Tampons, Windeln und Verbandsmaterial) 

– Katzenstreu sowie Katzen- und Hundekot 

– Karton, Papier, Glas, Metall, Sand, Kies, Steine und Bauschutt 

– Strassenwischgut 

– Asche 

Das gehört immer in die Grünabfuhr: 

– Alle pflanzlichen Gartenabfälle (Ausnahmen s. unten) 

– Rasen- und Wiesenschnitt 

– Strauch-, Baum- und Heckenschnitt 

– Stauden von Blumen und Gemüse 

– Laub, Fallobst und Schnittblumen (ohne Schnüre) 

– Rüstabfälle von Früchten und Gemüse 

– Balkon- und Topfpflanzen inkl. Erde (ohne Topf und Deko) 

 
 


